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aufrechterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar.

(2) Wer sich in einer Partei oder Vereinigung der 
in Absatz 1 bezeichneten Art als Mitglied betätigt 
oder wer ihren organisatorischen Zusammenhalt un
terstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
bestraft.

(3) § 84 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

§86

(1) Wer Propagandamittel
1. einer vom Bundesverfassungsgericht für verfas

sungswidrig erklärten Partei oder einer Partei oder 
Vereinigung, von der unanfechtbar festgestellt ist, daß 
sie Ersatzorganisation einer solchen Partei ist,

2. einer Vereinigung, die unanfechtbar verboten ist, 
weil sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
richtet, oder von der unanfechtbar festgestellt ist, daß 
sie Ersatzorganisation einer solchen verbotenen Ver
einigung ist,

3. einer Regierung, Vereinigung oder Einrichtung 
außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Ge
setzes, die für die Zwecke einer der in den Nummern 
1 und 2 bezeichneten Parteien oder Vereinigungen 
tätig ist, oder

4. Propagandamittel, die nach ihrem Inhalt dazu 
bestimmt sind, Bestrebungen einer ehemaligen natio
nalsozialistischen Organisation fortzusetzen,

im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes ver
breitet oder zur Verbreitung innerhalb dieses Be
reichs herstellt, vorrätig hält oder in diesen Bereich 
einführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
bestraft.

(2) Propagandamittel im Sinne des Absatzes 1 sind 
nur solche Schriften, Tonträger, Abbildungen oder 
Darstellungen, deren Inhalt gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung oder den Gedanken der 
Völkerverständigung gerichtet ist.

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Handlung im Rah
men der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr 
verfassungswidriger Bestrebungen oder ähnlicher 
Zwecke vorgenommen wird.

Deutsche Demokratische Republik

vgl. § 107 Abs. 1 (bei § 84 Abs. 2 StGB West)

§106

Staatsfeindliche Hetze
(1) Wer mit dem Ziel, die sozialistische Staats

oder Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokrati
schen Republik zu schädigen oder gegen sie aufzu
wiegeln,

1. Schriften, Gegenstände oder Symbole, die die 
staatlichen, politischen, ökonomischen oder anderen 
gesellschaftlichen Verhältnisse der Deutschen Demo
kratischen Republik diskriminieren, einführt, her
stellt, verbreitet oder anbringt;

4. den Faschismus oder Militarismus verherrlicht,
2. Verbrechen gegen den Staat androht oder dazu 

auffordert, Widerstand gegen die sozialistische Staats
oder Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokra
tischen Republik zu leisten;

3. ... (bei § 90b StGB West)

wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf 
Jahren bestraft.

(2) Wer zur Durchführung des Verbrechens Publi
kationsorgane oder Einrichtungen benutzt, die einen 
Kampf gegen die Deutsche Demokratische Republik 
führen oder das Verbrechen im Aufträge derartiger 
Einrichtungen oder planmäßig durchführt, wird mit 
Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

vgl. oben Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4


